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Verlags- und Urheberrecht 
Dental Tribune Swiss Edition ist
ein eigenständiges redaktio nelles
Publikationsorgan  der  OEMUS 
MEDIA AG. Die Zeitschrift und die
enthaltenen Beiträge und Ab bil -
d ungen sind urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Verwertung ist ohne
Zustimmung  des  Verlages  un-
zu lässig und strafbar. Das gilt 
besonders  für  Vervielfältigungen,
Übersetzungen,  Mikro  verfi lm ungen
und die Einspeicherung und Be-
arbeitung in elektronischen Sys-
temen. Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit Genehmigung des 
Verlages. Bei Einsendungen an die 
Redaktion wird das Einverständnis 
zur vollen oder auszugsweisen Ver-
öffentlichung vorausgesetzt, sofern 
nichts anderes vermerkt ist. Mit 
Einsendung des Manuskriptes geht 
das Recht zur Veröffentlichung als 
auch die Rechte zur Übersetzung, 
zur Vergabe von Nachdruckrechten 
in deutscher oder fremder Sprache, 
zur elektronischen Speicherung in 
Datenbanken zur Herstellung von 
Sonderdrucken  und  Fotokopien 
an den Verlag über. Für unverlangt 
eingesandte Bücher und Manu-
skripte kann keine Gewähr über-
nommen werden. Mit anderen als 
den redaktionseigenen Signa oder 
mit Verfassernamen gekennzeich-
nete Beiträge geben die Auffas-
sung der Verfasser wieder, welche 
der Meinung der Redaktion nicht 
zu entsprechen braucht. Der Autor 
des Beitrages trägt die Verantwor-
tung. Gekennzeichnete Sonderteile 
und Anzeigen befi nden sich außer-
halb der Verantwortung der Re-
daktion. Für Verbands-, Unterneh-
mens- und Marktinformationen 
kann keine Gewähr übernommen 
werden. Eine Haftung für Folgen 
aus unrichtigen oder fehlerhaften 
Darstellungen wird in jedem Falle 
ausgeschlossen. Gerichtsstand ist 
Leipzig.

Editorische Notiz 
(Schreib weise männlich/
weiblich/divers)

Wir bitten um Verständnis, dass 
– aus Gründen der Lesbarkeit – 
auf eine durchgängige Nennung 
der männlichen und weiblichen 
Bezeichnungen verzichtet wurde. 
Selbstverständlich beziehen sich 
alle Texte in gleicher Weise auf 
Männer und Frauen.

BRÜSSEL – Die EU-Staaten haben sich auf eine ge-
meinsame Linie beim geplanten COVID-Zertifi kat für 
einfacheres Reisen in Europa geeinigt. Die Botschafter 
der 27 Länder verständigten sich am 14. April auf eine 
Position für die Verhandlungen mit dem EU-Parlament. 
Nach Vorstellungen der EU-Kommission soll das soge-
nannte «Grüne Zertifi kat» Ende Juni – also pünktlich 
zum Start der Sommerferien – einsatzbereit sein.

Um EU-weites Reisen in der Corona krise einfacher 
zu machen, hatte die EU-Kommission im März die Ein-
führung eines solchen Zertifi kats vorgeschlagen. Das 
Dokument soll Impfungen, Ergebnisse zugelassener 
Tests und Informa tionen zu überstandenen Infektionen 
festhalten und EU-weit anerkannt werden. Die Position 
der EU-Staaten sieht nur vor, dass das Zertifi kat kos-
tenfrei auf Papier oder digital ausgestellt wird, wie aus 
dem Beschluss hervorgeht, der der dpa vorliegt. Wel-
che Vorteile – etwa Quarantäne-Befreiung – die EU-
Staaten gewähren, sollen sie selbst entscheiden kön-
nen. Die jeweiligen Länder sollen zudem selbst fest-
legen, ob sie auch Impfungen mit Präparaten anerken-
nen, die nur in bestimmten Ländern, aber nicht in der 
gesamten EU zugelassen sind – beispielsweise das 
russische Sputnik V. Die Regeln sollen zunächst für 
zwölf Monate gelten.

Herzstück des Zertifi kats soll ein digital lesbarer 
Barcode sein, über den die relevanten Informationen 
abgerufen  werden  können.  Die  EU-Kommission  ar-
beitet an einer gemeinsamen Plattform als Rahmen 
der nationalen Anwendungen. Das Europaparlament 
könnte  sich  bis  Ende  des  Monats  auf  eine  Posi-
tion festlegen. Anschliessend könnten die Verhandlun-
gen zwischen Parlament und EU-Staaten beginnen. 

Quelle: www.medinlive.at

BASEL  –  Das  Einsetzen  von  Zahn-
implantaten in den Kieferknochen ist 
eine Behandlung, die oft angewendet 
und stetig weiterentwickelt wird. Um 
das Fachwissen auf diesem Gebiet zu 
stärken, richten die Universität Basel und 
das Universitäre Zentrum für Zahnmedi-
zin Basel eine Assistenzprofessur für 
Orale Implantologie ein. Finanziert wird 
die Stiftungsprofessur durch den Unter-
nehmer Dr. h.c. Thomas Straumann.

Interdisziplinäres 
Zusammenspiel

Die Straumann-Assistenzprofessur 
für Orale Implantologie wird am Univer-
sitären Zentrum für Zahnmedizin Basel 
(UZB) angesiedelt. Ihr Schwerpunkt 
liegt neben der Ausbildung der Studie-
renden besonders in der Forschung, wo 
die Überführung neuer Erkenntnisse 
in die klinische Praxis im Vordergrund 
steht (sogenannte translationale For-
schung). Gleichzeitig soll die neue Pro-
fessur den interdisziplinären Austausch 
mit bereits bestehenden Fachbereichen 
ausbauen und fördern.

Dieses interdisziplinäre Zusammen-
spiel  zwischen  etablierten  Fachberei-
chen am UZB, aber auch mit dem Uni-
versitätsspital Basel oder den verschie-
denen  Departementen  der  Medizi-
nischen  Fakultät  soll  Innovationen 
fördern und zu nachhaltigen und rele-
vanten Forschungsergebnissen führen. 
Eine solche forschungsorientierte Pro-
fessur auf dem Gebiet der oralen Im-
plantologie ist bisher in der Schweiz 
einzigartig. Ziel ist es, mit dieser Stif-
tungsprofessur die Ausstrahlung der 

dentalen Implantologie am UZB und an 
der Universität Basel national und inter-
national zu stärken.

Zweite Straumann-Professur
Der Basler Unternehmer Dr. h.c. 

Thomas Straumann fi nanziert die auf 
fünf Jahre befristete Assistenzprofessur 
mit insgesamt 2,5 Millionen Franken. 
Sie wird international ausgeschrieben 
und soll bis 2022 besetzt werden.

Thomas Straumann ist Gründer und 
Verwaltungsrat des weltweit grössten 
Herstellers von Zahnimplantaten, der 
Straumann Holding AG, der er in frühe-
ren Jahren als CEO und Verwaltungs-
ratspräsident vorstand. Zudem ist er 
Gründer und Verwaltungsratspräsident 
des Implantatherstellers Medartis AG 
in Basel. Für seine Verdienste in der 
Medizinaltechnik verlieh ihm die Medi-
zinische Fakultät der Universität Basel 
2004 die Ehrendoktorwürde. Mit einer 
ersten Stiftungsprofessur, die 2006 ein-
gerichtet wurde, förderte er während 
zehn Jahren die Forschung zur Anwen-
dung von neuartigen Materialien in der 
klinischen Praxis. 

Quelle: Uni Basel

Neue Stiftungsprofessur 
Die Straumann-Assistenzprofessur 
wird am Universitären Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) angesiedelt.

BERN – Anlässlich der Jahrestagung 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Rekonstruktive Zahnmedizin von Frei-
tag und Samstag, 12./13. November 
2021, in Bern wird Klinikern und For-
schern die Möglichkeit für einen wis-
senschaftlichen Kurzvortrag über fol-
gende Themen geboten: Festsitzende/
abnehmbare  Prothetik,  Alters-  und 
Behindertenzahnmedizin,  Orofaziale 
Schmerzen. 

Zugelassen sind Kollegen aus dem 
In- und Ausland unter 40 Jahren. Die 
Beiträge können aus der Praxis oder der 
Universität stammen. Die ausgewähl-
ten Vorträge sind auf 15 Minuten be-

grenzt,  gefolgt  von  einer  Diskussion 
von fünf Minuten.

Das Abstract muss in Englisch im 
IADR-Format mit max. 1’000 Worten 
(Aim[s],  Material  and  Methods,  Re-
sults, Conclusions) in digitaler Form via 
E-Mail bis zum 1. Oktober 2021 an das 
SSRD-Kongresssekretariat  eingereicht 
werden. Die beste Präsentation wird 
mit CHF 3’000 (2. Platz mit CHF 1’500, 
3. Platz mit CHF 500) honoriert. Details 
entnehmen Sie bitte aus dem «Regula-
tions for the SSRD Research Award» 
über die Website www.ssrd.ch. 

Weitere Informationen über das 
SSRD-Kongresssekretariat,  Kennwort: 

SSRD Research Award 2021, zuhanden 
von: Prof. Dr. Irena Sailer (per E-Mail: 
info@veronikathalmann.ch). 

Quelle: SSRD

SSRD Research Award 2021
Einsendeschluss 1. Oktober 2021 für das Abstract vormerken!

«Grüner Pass»
EU legt Position fest.

Zahlen des Monats

37,4 
Im Jahr 2020 verfügten 37,4 Prozent der in der Schweiz 
tätigen Ärztinnen und Ärzte über ein im Ausland er-
worbenes Arztdiplom. 

34’900
2020 wurden in der Schweiz 34’900 Ehen geschlos-
sen,  10,4  Prozent  weniger  als  2019.  Vermutlicher 
Grund ist die COVID-19-Pandemie.

8’667’100
Am 31.12.2020 umfasste die ständige Wohnbevölke-
rung der Schweiz 8’667’100 Personen; das entspricht 
einem Zuwachs von 0,7 Prozent zu 2019.

Gesundheitsförderung
Save the date: Die 23. Nationale Ge-
sundheitsförderungskonferenz  findet 
am 27. Januar 2022 im Kursaal in Bern 
statt. Das Thema lautet «Marketing in 
der Gesundheitsförderung».

Mutanten
Die Regierung von US-Präsident Joe Biden investiert 
nach  eigenen  Angaben  1,7  Milliarden  Dollar  in 
den Kampf gegen 
Corona virus-
Varianten.

Lebenserwartung
Zwischen 2019 und 2020 sank in der 
Schweiz die Lebenserwartung der Män-
ner bei Geburt von 81,9 auf 81,1 Jahre 
(–0,8 Jahre), jene der Frauen von 85,6 
auf 85,2 Jahre (–0,4 Jahre).

TARDOC
curafutura und FMH plädieren dafür, 
dass der zeitgemässe Tarif für ambu-
lante  ärztliche  Leistungen  TARDOC 
endlich den veralteten Tarmed ablöst 
und per Januar 2022 eingeführt wird.

Auf den Punkt …

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden investiert 
nach  eigenen  Angaben  1,7  Milliarden  Dollar  in 

und per Januar 2022 eingeführt wird.
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ANZEIGE

Anlässlich der Jahrestagung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnme-
dizin von Freitag und Samstag, 12./13. Novem-
ber 2021 in Bern wird Klinikern und Forschern 
die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen 
Kurzvortrag über folgende Themen geboten: 
Festsitzende / abnehmbare Prothetik, Alters- 
und Behindertenzahnmedizin, Orofaziale 
Schmerzen. Zugelassen sind Kolleginnen und 
Kollegen aus dem In- und Ausland unter 40 
Jahren. Die Beiträge können aus der Praxis 
oder der Universität stammen. Die ausgewähl-
ten Vorträge sind auf 15 Minuten begrenzt, ge-
folgt von einer Diskussion von 5 Minuten. 
 Das Abstract muss in Englisch im IADR-For-
mat mit max. 1000 Worten (Aim(s), Material 
and Methods, Results, Conclusions) in digitaler 
Form via E-Mail bis zum 1. Oktober 2021 an 
das SSRD Kongresssekretariat eingereicht wer-
den. Die beste Präsentation wird mit CHF 3000  
(2. Platz mit CHF 1500, 3. Platz mit CHF 500) 
honoriert. Details entnehmen Sie bitte aus dem 
«Regulations for the SSRD Research Award» 
über die website www.ssrd.ch 

KONTAKT:  
SSRD Kongresssekretariat
Kennwort: SSRD Research Award 2021
Zuhanden von: Prof. Dr. Irena Sailer
info@veronikathalmann.ch
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